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Textgegenüberstellung 

Änderung der Strafprozeßordnung 1975 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  

Rücktritt von der Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft 

Rücktritt von der Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft 

§ 209a.  (1) Der Täter einer Straftat, § 209a.  (1) Der Täter einer Straftat, 

 1. die der Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffen- oder 
Geschworenengericht (§ 31 Abs. 2 und 3) unterliegt, 

 1. die der Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffen- oder 
Geschworenengericht (§ 31 Abs. 2 und 3) unterliegt, 

 2. die der Zuständigkeit der WKStA (§ 20a) unterliegt oder die Kriterien des 
§ 20b erfüllt, oder 

 2. die der Zuständigkeit der WKStA (§ 20a) unterliegt oder die Kriterien des 
§ 20b erfüllt, oder 

 3. nach den §§ 277, 278, 278a oder 278b StGB oder einer Tat, die mit einer 
solchen Verabredung, Vereinigung oder Organisation im Zusammenhang 
steht, 

 3. nach den §§ 277, 278, 278a oder 278b StGB oder einer Tat, die mit einer 
solchen Verabredung, Vereinigung oder Organisation im Zusammenhang 
steht, 

hat nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 das Recht, ein Vorgehen nach den §§ 199, 200 
bis 203 und 205 bis 209 zu verlangen, wenn er freiwillig an die Staatsanwaltschaft 
herantritt, ein reumütiges Geständnis (§ 34 Abs. 1 Z 17 StGB) über seinen 
Tatbeitrag ablegt und sein Wissen über neue Tatsachen oder Beweismittel 
offenbart, deren Kenntnis wesentlich dazu beiträgt, die umfassende Aufklärung 
einer in den Z 1 bis 3 genannten Straftaten über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus 
zu fördern oder eine Person auszuforschen, die an einer solchen Verabredung 
führend teilgenommen hat oder in einer solchen Vereinigung oder Organisation 
führend tätig war (Z 3). 

hat nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 das Recht, ein Vorgehen nach den §§ 199, 200 
bis 203 und 205 bis 209 zu verlangen, wenn er freiwillig an die Staatsanwaltschaft 
oder die Kriminalpolizei herantritt, ein reumütiges Geständnis (§ 34 Abs. 1 Z 17 
StGB) über seinen Tatbeitrag ablegt und sein Wissen über neue Tatsachen oder 
Beweismittel offenbart, deren Kenntnis wesentlich dazu beiträgt, die umfassende 
Aufklärung einer in den Z 1 bis 3 genannten Straftaten über seinen eigenen 
Tatbeitrag hinaus zu fördern oder eine Person auszuforschen, die an einer solchen 
Verabredung führend teilgenommen hat oder in einer solchen Vereinigung oder 
Organisation führend tätig war (Z 3). 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

Rücktritt von der Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einer kartellrechtlichen 

Zuwiderhandlung 

Rücktritt von der Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einer kartellrechtlichen 

Zuwiderhandlung 

§ 209b.  (1) Der Bundeskartellanwalt hat die Staatsanwaltschaft von einem 
Vorgehen der Bundeswettbewerbsbehörde nach § 11b Abs. 1 und 2 des 
Wettbewerbsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/2002, oder von einem solchen Vorgehen der 
Europäischen Kommission oder von Wettbewerbsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten (§ 84 des Kartellgesetzes, BGBl. I Nr. 61/2005) zu verständigen, 
wenn es im Hinblick auf das Gewicht des Beitrags zur Aufklärung einer 

§ 209b.  (1) Der Bundeskartellanwalt hat die Staatsanwaltschaft von einem 
Vorgehen der Bundeswettbewerbsbehörde nach § 11b Abs. 1 oder 2 des 
Wettbewerbsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/2002, oder von einem solchen Vorgehen der 
Europäischen Kommission oder von Wettbewerbsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten (§ 84 des Kartellgesetzes, BGBl. I Nr. 61/2005) zu verständigen, 
wenn es im Hinblick auf das Gewicht des Beitrags der einzelnen Mitarbeiter zur 
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Zuwiderhandlung im Sinne von § 11b Abs. 1 Z 1 Wettbewerbsgesetz 
unverhältnismäßig wäre, die Mitarbeiter eines Unternehmens, die für das 
Unternehmen an einer solchen Zuwiderhandlung beteiligt waren, wegen einer 
durch eine solche Zuwiderhandlung begangenen Straftat zu verfolgen. 

Aufklärung einer Zuwiderhandlung im Sinne von § 11b Abs. 1 Z 3 
Wettbewerbsgesetz unverhältnismäßig wäre, diese Mitarbeiter eines 
Unternehmens, die für das Unternehmen an einer solchen Zuwiderhandlung 
beteiligt waren, wegen einer durch eine solche Zuwiderhandlung begangenen 
Straftat zu verfolgen. 

(2) Die Staatsanwaltschaft hat sodann das Ermittlungsverfahren gegen die 
Mitarbeiter, die erklärt haben, Staatsanwaltschaft und Gericht ihr gesamtes Wissen 
über die eigenen Taten und andere Tatsachen, die für die Aufklärung der durch die 
Zuwiderhandlung begangenen Straftaten von entscheidender Bedeutung sind, zu 
offenbaren, unter dem Vorbehalt späterer Verfolgung einzustellen. § 209a Abs. 5 
und 6 gelten sinngemäß. 

(2) Die Staatsanwaltschaft hat sodann das Ermittlungsverfahren gegen die 
Mitarbeiter, die Staatsanwaltschaft und Gericht ihr gesamtes Wissen über die 
eigenen Taten und andere Tatsachen, die für die Aufklärung der durch die 
Zuwiderhandlung begangenen Straftaten von entscheidender Bedeutung sind, 
offenbart haben, unter dem Vorbehalt späterer Verfolgung einzustellen. § 209a 
Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 514. (1) bis (34) … § 514. (1) bis (34) … 

(35) §§ 20a Abs. 1 Z 6 und Abs. 4, 25 Abs. 3 und 6, 25a, 31 Abs. 6 Z 3, 35 
Abs. 1, 37 Abs. 3, 39 Abs. 1a, 59, 174 Abs. 1 und Abs. 4 Z 2, 175 Abs. 5, 189 
Abs. 1, 198 Abs. 2 Z 3, 199, 208 Abs. 3, 209a, 209b Abs. 1 und 2, 212, 215 Abs. 3, 
287 Abs. 1, 294 Abs. 5, 367 Abs. 1, 381 Abs. 1 Z 6, 471 und 485 Abs. 1 Z 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2016 treten mit 1. Jänner 2017 in 
Kraft. §§ 212, 215 Abs. 3 und 485 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 121/2016 sind auf Verfahren anzuwenden, in denen nach dem 
Inkrafttreten Anklage eingebracht wurde. § 37 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2016 ist auf Verfahren anzuwenden, in denen 
nach dem Inkrafttreten eine Anklage rechtswirksam wird, die eine 
Verfahrensverbindung nach dieser Bestimmung erfordert. §§ 199, 209a und 209b 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2016 sind auf Verfahren 
anzuwenden, in denen die Offenbarung der Tatsachen nach dem 31. Dezember 
2016 erfolgt ist; für vor diesem Zeitpunkt offenbarte Tatsachen gelten weiterhin 
die §§ 199, 209a und 209b in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I 
Nr. 121/2016. §§ 31 Abs. 6 Z 3, 199, 209a und 209b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2016 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2021 
wieder außer Kraft. 

(35) §§ 20a Abs. 1 Z 6 und Abs. 4, 25 Abs. 3 und 6, 25a, 31 Abs. 6 Z 3, 35 
Abs. 1, 37 Abs. 3, 39 Abs. 1a, 59, 174 Abs. 1 und Abs. 4 Z 2, 175 Abs. 5, 189 
Abs. 1, 198 Abs. 2 Z 3, 199, 208 Abs. 3, 209a, 209b Abs. 1 und 2, 212, 215 Abs. 3, 
287 Abs. 1, 294 Abs. 5, 367 Abs. 1, 381 Abs. 1 Z 6, 471 und 485 Abs. 1 Z 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2016 treten mit 1. Jänner 2017 in 
Kraft. §§ 212, 215 Abs. 3 und 485 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 121/2016 sind auf Verfahren anzuwenden, in denen nach dem 
Inkrafttreten Anklage eingebracht wurde. § 37 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2016 ist auf Verfahren anzuwenden, in denen 
nach dem Inkrafttreten eine Anklage rechtswirksam wird, die eine 
Verfahrensverbindung nach dieser Bestimmung erfordert. §§ 199, 209a und 209b 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2016 sind auf Verfahren 
anzuwenden, in denen die Offenbarung der Tatsachen nach dem 31. Dezember 
2016 erfolgt ist; für vor diesem Zeitpunkt offenbarte Tatsachen gelten weiterhin 
die §§ 199, 209a und 209b in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I 
Nr. 121/2016. § 31 Abs. 6 Z 3 und § 199 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 121/2016 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2028 wieder außer 
Kraft. 

(36) bis (46) … (36) bis (46) … 

(47) § 112a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2021 tritt am 
1. Dezember 2021 in Kraft. 

(47) § 112a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2021 tritt am 
1. Dezember 2021 in Kraft. 
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(47) § 30 Abs. 1 Z 9b und 9c, § 31 Abs. 4 Z 2, § 100 Abs. 2 Z 1 und § 496 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 159/20216 treten mit 1. September 
2021 in Kraft. 

(48) § 30 Abs. 1 Z 9b und 9c, § 31 Abs. 4 Z 2, § 100 Abs. 2 Z 1 und § 496 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 159/20216 treten mit 1. September 
2021 in Kraft. 

 (49) § 209a Abs. 1 und § 209b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxxx/2021 treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft. § 209b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx/2021 ist auf Verfahren anzuwenden, in denen die 
Verständigung des Bundeskartellanwalts gemäß § 209b Abs. 1 nach dem 
31. Dezember 2021 bei der Staatsanwaltschaft eingelangt ist; für andere Verfahren 
gilt weiterhin § 209b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 27/2018. 
§ 209a und § 209b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten 
mit Ablauf des 31. Dezember 2028 wieder außer Kraft. 

Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union 

§ 516a. (1) bis (12) … § 516a. (1) bis (12) … 

 (13) § 209b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx/2021 dient 
der Umsetzung der Richtlinie 2019/1/EU zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden 
der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen 
Funktionierens des Binnenmarkts, ABl. Nr. L 11 vom 14.1.2019, S. 3. 

  
 


